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§ 13 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Wird über das Vermögen des Versicherers der Konkurs erö,net, so endet das Versicherungsverhältnis mit dem Ablauf

eines Monates seit der Konkurserö,nung; bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es der Konkursmasse gegenüber wirksam.

Soweit die gesetzlichen Bestimmungen über die Beaufsichtigung der privaten Versicherungsunternehmungen

besondere Vorschriften über die Wirkungen der Konkurserö,nung enthalten, hat es bei diesen Vorschriften sein

Bewenden.

In Kraft seit 06.04.1959 bis 31.12.9999
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